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 Veröffentlicht am 03.07.1968

Norm

AußStrG §126 Abs2 C

Rechtssatz

Daß ein Testament im Anschluß an einen Erbvertrag errichtet wurde, macht es zu keinem stärkeren Titel gegenüber

einem jüngeren Testament, da Erbvertrag und wechselseitiges Testament nebeneinander bestehen und aufeinander

keinen Einfluß haben (GlU 3812, 1838).
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